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I. Einführung

Die Teilklage hat sich in der Praxis 
zu einem beliebten Mittel entwi-
ckelt, um ein «Pilotverfahren» mit 
reduziertem Streitwert zu führen, 
Prozesskosten zu sparen und die 
Anwendung des vereinfachten Verfahrens (Art.  243 Abs.  1 
ZPO1) zu bewirken.2 Es erstaunt daher nicht, dass das Bun-
desgericht in den vergangenen Jahren wiederholt über ver-
schiedene Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Teilkla-
ge zu befinden hatte.3

Mit BGE 147 III 345 (= BGer 4A_449/2020 vom 23. März 
2021) sprach das Bundesgericht erneut klärende Worte zu 
einer umstrittenen Rechtsfrage, nämlich der materiellen 
Rechtskraft eines bei Gutheissung der Teilklage ergehenden 
Sachentscheids.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass die 
scheinbare Klärung neue Fragen aufwirft. Ziel dieses Beitra-
ges ist es, die einzelnen seit Inkrafttreten der ZPO am 1. Ja-
nuar 2011 ergangenen Leitentscheide in Beziehung zuein-
ander zu setzen und die Implikationen von BGE 147 III 345 
auf die bisherige Rechtsprechung aufzuzeigen. Der Beitrag 
versteht sich zugleich als praktischer Leitfaden zur Vermei-
dung alter und neuer Risiken in der Prozessführung.

1 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (SR 272).
2 Michel Heinzmann, in: Isabelle Chabloz/Patricia Dietschy-Martenet/

Michel Heinzmann (Hrsg.), Petit Commentaire CPC, Code de procédu-
re civile, Basel 2020 (zit. PC-Bearbeiter/in), Art. 86 CPC N 2. Während 
das Bundesgericht die Zulässigkeit der Teilklage als solche aus dem ma-
teriellen Bundesrecht (insb. Art. 69 OR) ableitete, blieben ihre Vorausset-
zungen im Einzelnen umstritten; die Literatur aus der Romandie scheint 
deutlich kritischer als die Literatur aus der Deutschschweiz gewesen 
zu sein (Nicolas Curchod/Guillaume Gonczy, L’action partielle, AJP 
2019, 803 ff., 804).

3 Siehe, inter alia, BGE 142 III 683; 143 III 506; 143 III 524; 144 III 452; 145 III 
299 und 147 III 172.
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II. Grundlagen

A. Echte und unechte Teilklage

Mit einer Teilklage macht die klagende Partei nur einen Teil 
eines teilbaren Anspruchs geltend (Art. 86 ZPO).4 Zu unter-
scheiden sind echte und unechte Teilklagen.

Bei einer echten Teilklage macht die klagende Par-
tei einen quantitativen Teilbetrag eines einheitlichen An-
spruchs geltend.5 Voraussetzung ist, dass der Anspruch 
sich auf eine einzige Anspruchsgrundlage stützt und ins-
gesamt fällig und klagbar ist.6 Eine echte Teilklage liegt bei-
spielsweise vor, wenn der Kläger von einem insgesamt fäl-
ligen und klagbaren Kaufpreisanspruch in der Höhe von 
CHF 100’000 nur einen Teilbetrag von CHF 25’000 geltend 
macht.

Nach herrschender Ansicht liegt eine unechte Teilklage 
vor, wenn ein Anspruch aus einem Rechtsverhältnis verfolgt 
wird, welches Grundlage für weitere individualisierbare An-
sprüche bildet.7 Dazu zählen insbesondere periodische, sich 
in ihrer Fälligkeit unterscheidende Ansprüche.8

Teile der Lehre gehen ausserdem dann von einer un-
echten Teilklage aus, wenn verschiedene individualisier-
bare Ansprüche sich auf dasselbe Rechtsverhältnis grün-

4 CR CPC-Bohnet, Art. 86 N 1 ff., in: François Bohnet/Jaques Haldy/Nico-
las Jeandin/Philippe Schweizer/Denis Tappy (Hrsg.), Code de Procédure 
Civile, Commentaire Romand, 2. A., Basel 2018 (zit. CR CPC-Bearbeiter/
in); Paul Oberhammer/Philipp Weber, in: Paul Oberhammer/Tanja Do-
mej/Ulrich Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung, 3. A., Basel 2021 (zit. KUKO ZPO-Bearbeiter/in), Art. 86 
N 1b; Daniel Füllemann, in: Alexander Brunner/Dominik Gasser/Ivo 
Schwander (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord-
nung, 2. A., Zürich 2016 (zit. Dike-Komm.-Bearbeiter/in), Art. 86 ZPO 
N  1; Thomas Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. A., 
Zürich 2017, N 544.

5 Lukas Bopp/Balthasar Bessenich, in: Thomas Sutter-Somm/Franz 
Hasenböhler/Christoph Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweize-
rischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. A., Zürich 2016 (zit. Bearbeiter/
in, in: Sutter-Somm et al.), Art. 86 ZPO N 4; Alexander R. Markus, in: 
Andreas Güngerich (Koord.), Berner Kommentar zum schweizerischen 
Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1–149, Bern 2012 
(zit. BK-Bearbeiter/in), Art. 86 ZPO N 2; CR CPC-Bohnet (FN 4), Art. 86 
N 8; Dike-Komm.-Füllemann (FN 4), Art. 86 ZPO N 3.

6 CR CPC-Bohnet (FN 4), Art. 86 N 8; BSK ZPO-Dorschner, Art. 86 N 13, 
in: Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger (Hrsg.), Schweizerische 
Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. A., Basel 2017 (zit. BSK ZPO-
Bearbeiter/in).

7 BGE 135 V 141 E. 1.4.2; BK-Markus (FN 5), Art. 86 ZPO N 3; Dike-Komm.-
Füllemann (FN 4), Art. 86 ZPO N 3; Adrian Staehelin/Daniel Stae-
helin/Pascal Grolimund, Zivilprozessrecht – Unter Einbezug des An-
waltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3. A., Zürich 
2019, § 14 N 40.

8 Beispiel: Mietzins für verschiedene Monate. BGE 135 V 141 E. 1.4.2; BGer, 
8C_354/2009, E. 4.3; BK-Markus (FN 5), Art. 86 ZPO N 3; Florian Mohs, 
in: Myriam A. Gehri/Ingrid Jent-Sørensen/Martin Sarbach (Hrsg.), Kom-
mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. A., Zürich 2015 (zit. 
OFK-Bearbeiter/in), Art. 86 ZPO N 1.

den, aber hinsichtlich ihrer tatsächlichen oder rechtlichen 
Grundlagen divergieren.9 Dazu zählen beispielsweise ein 
arbeitsvertraglicher Anspruch auf Abgeltung von Über-
stunden und ein Anspruch auf Schadenersatz wegen miss-
bräuchlicher Kündigung.10 Keine unechte Teilklage liegt vor, 
wenn derselbe Anspruch auf konkurrierende Anspruchs-
normen gestützt werden kann.11

Umstritten ist die Einordnung einer Klage, mit wel-
cher verschiedene Schadenspositionen (und Genugtuung) 
aus einem bestimmten Schadensereignis geltend gemacht 
werden. Die herrschende Auffassung geht von einer unech-
ten Teilklage aus, da es sich um individualisierbare Ansprü-

che mit je spezifischen Voraussetzungen und damit unter-
schiedliche Streitgegenstände handle.12 Andere Stimmen in 
der Lehre behandeln dies überhaupt nicht als Fall der Teil-
klage, sondern als selbständige Ansprüche.13 Nach (neuerer) 
Ansicht des Bundesgerichts verlässt eine klagende Partei 
hingegen den Streitgegenstand nicht, wenn sie mehrere 
unterschiedliche Schadenspositionen und Genugtuung aus 
demselben Unfallereignis einklagt, was auf die Annahme 
einer echten Teilklage hindeuten könnte.14

Denkbar ist eine Kombination von echter und un-
echter Teilklage («unechte echte Teilklage»15). In diesem Fall 
macht die klagende Partei einen Anspruch, dessen Gel-
tendmachung für sich genommen eine unechte Teilkla-
ge darstellen würde, in quantitativ beschränktem Umfang 
geltend.16 Schliesslich kann eine klagende Partei «unechte 
echte Teilklagen» auch gehäuft geltend machen, d.h. meh-
rere Einzelansprüche, die zusammen eine Häufung unech-
ter Teilklagen bilden, in quantitativ beschränktem Umfang 
einklagen.17

9 CR CPC-Bohnet (FN 4), Art. 86 N 9; BSK ZPO-Dorschner (FN 6), Art. 86 
N 13; a.M. Bopp/Bessenich, in: Sutter-Somm et al. (FN 5), Art. 86 ZPO N 5.

10 CR CPC-Bohnet (FN 4), Art. 86 N 9.
11 Sutter-Somm (FN 4), N 479.
12 Dike-Komm.-Füllemann (FN  4), Art.  86 ZPO N 3; OFK-Mohs (FN  8), 

Art. 86 ZPO N 1.
13 Bopp/Bessenich, in: Sutter-Somm et al. (FN  5), Art.  86 ZPO N 5; PC-

Heinzmann (FN 2), Art. 86 CPC N 5.
14 BGE 143 III 254; 144 III 452. Siehe hierzu unten III.C und IV.A.
15 Vgl. Melanie Huber-Lehmann/Zina Conrad, Streitgegenstand und ge-

häufte Teilklage, ZZZ 2017, 254 ff., 260.
16 Beispiel: Eine Klage auf Zusprechung von CHF 5’000 aus einem einzel-

nen Monatslohn von CHF 10’000.
17 Beispiel: Eine Klage auf Zusprechung von Schadenersatz in der Höhe von 

CHF 30’000 gestützt auf Ansprüche auf Ersatz von Heilungskosten, Er-

Mehrere unterschiedliche 
 Schadenspositionen sollten  
u.E. immer als getrennte Streit- 
gegenstände behandelt werden.
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B. Streitgegenstand, Rechtshängigkeit 
und materielle Rechtskraft

Der Streitgegenstand bestimmt, worüber ein Gericht ent-
scheiden soll.18 Der Streitgegenstand besteht nach herr-
schender Lehre19 und Rechtsprechung20 aus dem Rechts-
begehren und dem massgeblichen Lebenssachverhalt 
(zweigliedriger Streitgegenstandsbegriff). Bei nicht indivi-
dualisierten Rechtsbegehren lässt sich der Streitgegenstand 
ohne Beizug des Lebenssachverhalts nicht ermitteln.21

Ein Gericht darf nicht auf einen bereits anderweitig 
rechtshängigen Streitgegenstand (lis pendens) eintreten 
(Art. 59 Abs. 2 lit. d, Art. 64 Abs. 1 lit. a ZPO).22

Ist über einen Streitgegenstand rechtskräftig ent-
schieden (res iudicata), so kann derselbe Streitgegenstand 
zufolge der negativen Wirkung der materiellen Rechtskraft 
nicht erneut zum Gegenstand gerichtlicher Beurteilung ge-
macht werden (Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO).23 In positiver Hin-
sicht bewirkt die materielle Rechtskraft eine Bindung der 
Gerichte an den Inhalt des Dispositivs in späteren Prozessen 
(sog. Präjudizialitäts- oder Bindungswirkung).24 Keine Bin-
dung kommt, für sich genommen, hingegen den tatsächli-
chen Feststellungen und den Erwägungen eines Entscheids 
zu.25 Auch Feststellungen zu präjudiziellen Rechtsverhält-
nissen und weiteren Vorfragen sowie weitere Rechtsfolgen, 
die sich aus dem Inhalt des Urteils mit logischer Notwen-
digkeit ergeben, haben nicht an der materiellen Rechtskraft 
teil.26 Möglich ist allerdings, dass die Auslegung des Dis-
positivs einen Beizug der Erwägungen erfordert;27 dies gilt 

werbsausfall, Haushaltschaden und Rentenschaden, die alle auf dassel-
be Unfallereignis zurückgehen und bei vollständiger Geltendmachung 
höher als CHF 30’000 sind. Vgl. Huber-Lehmann/Conrad (FN 15), ZZZ 
2017, 260.

18 BK-Zingg (FN 5), Art. 59 ZPO N 67.
19 BK-Zingg (FN 5), Art. 59 ZPO N 75; Dike-Komm.-Müller-Chen (FN 4), 

Art.  64 ZPO N 19; Sutter-Somm/Hedinger, in: Sutter-Somm et al. 
(FN 5), Art. 64 ZPO N 11.

20 BGE 136 III 123 E. 4.3.1.
21 BGE 142 III 683 E. 5.3.1; Miguel Sogo, in: Ulrich Haas/Reto Marghitola 

(Hrsg.), Fachhandbuch Zivilprozessrecht, Zürich 2020 (zit. Bearbei-
ter/in, in: FHB ZPR), N 10.138. Im Einzelnen kann die Bestimmung, was 
zum Lebenssachverhalt gehört, aber problematisch sein, ausf. BK-Zingg 
(FN 5), Art. 59 ZPO N 86 ff.; Huber-Lehmann/Conrad (FN 15), ZZZ 2017, 
259 ff.; Gregor von Arx, Der Streitgegenstand im schweizerischen Zivil-
prozess, Unter Berücksichtigung seiner Auswirkungen auf ausgewählte 
zivilprozessuale Institute, Diss. Basel 2007, 38 ff.

22 Dike-Komm.-Müller-Chen (FN 4), Art. 64 ZPO N 6.
23 BGE 145 III 143 E. 5.1.
24 BGE 142 III 210 E.  2.1; 139 III 126 E.  3.1; Sogo, in: FHB ZPR (FN  21), 

N 10.136.
25 BGE 121 III 474 E. 4a.
26 BGE 121 III 474 E. 4a.
27 Sogo, in: FHB ZPR (FN 21), N 10.138.

namentlich dann, wenn die beklagte Partei einwendete, die 
Verrechnung erklärt zu haben.28

III. Zentrale Leitentscheide unter 
eidgenössischer ZPO

A. Zulässigkeit der alternativen objektiven 
Teilklagenhäufung

Die klagende Partei kann mit einer objektiven Klagehäu-
fung mehrere Ansprüche bzw. Streitgegenstände gegen die-
selbe Partei in einer Klage vereinen (Art. 90 ZPO). Unzuläs-
sig ist wegen Verletzung des Bestimmtheitsgebots hingegen 
grundsätzlich die sog. alternative objektive Klagenhäufung. 
Diese liegt vor, wenn eine klagende Partei dem Gericht 
mehrere Streitgegenstände zur wahlweisen Beurteilung 
überlässt.29 Davon abzugrenzen sind zulässige Haupt- und 
Eventualbegehren, bei denen die klagende Partei die Rei-
henfolge der Beurteilung für das Gericht festlegt.30 

Die vorliegend interessierende alternative objektive 
Teilklagenhäufung ist eine besondere Variante der (objek-
tiven) Klagenhäufung. Eine alternative objektive Teilkla-
genhäufung liegt vor, wenn die klagende Partei gestützt auf 
mehrere Lebenssachverhalte einen Teil der gesamten An-
sprüche geltend macht. Das Bundesgericht hat sich in drei 
Leitentscheiden mit der Zulässigkeit der alternativen objek-
tiven Teilklagenhäufung auseinandergesetzt.

In BGE 142 III 683 machte ein Arbeitnehmer mit einer 
Teilklage Boni von CHF 30’000 geltend. Der Arbeitnehmer 
behauptete, dass ihm insgesamt Boni von CHF 480’000 für 
die Jahre 2011, 2012 und 2013 zustehen würden. Das Bun-
desgericht qualifizierte die Klage als Kombination von Teil-
klage31 und objektiver Klagenhäufung.32 Da die Boni aus 
drei unterschiedlichen Zeitperioden stammten, würden 
diese drei verschiedene Lebenssachverhalte betreffen.33 
Wenn die klagende Partei mehrere teilbare Ansprüche in 
einer objektiven Klagenhäufung behaupte, davon aber nur 
einen Teil einklage, müsse in der Klage präzisiert werden, 
in welcher Reihenfolge und in welchem Umfang die einzel-
nen Ansprüche geltend gemacht werden.34 Dies hatte der 

28 OFK-Morf (FN 8), Art. 59 ZPO N 29.
29 Samuel Baumgartner/Sara Lustenberger, Zur Zulässigkeit der alter-

nativen objektiven Teilklagenhäufung, in: Roland A. Müller/Roger Ru-
dolph/Anton K. Schnyder/Adrian von Kaenel/Bernd Waas (Hrsg.), Fest-
schrift für Wolfgang Portmann, Zürich 2020, 95 ff., 100.

30 Baumgartner/Lustenberger (FN 29), 100.
31 BGE 142 III 683 E. 5.1 f.
32 BGE 142 III 683 E. 5.3.2 f.
33 BGE 142 III 683 E. 5.3.1.
34 BGE 142 III 683 E. 5.4.
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Arbeitnehmer vorliegend unterlassen. Es lag daher eine un-
zulässige alternative Teilklagenhäufung vor, weshalb das 
Bundesgericht nicht darauf eintrat. 

In BGE 143 III 254 präzisierte (bzw. relativierte) das 
Bundesgericht die Rechtsprechung zur Teilklagenhäufung. 
Der Kläger verlangte nach einem Auffahrunfall mit Teil-
klage unterschiedliche Schadenersatzansprüche und Ge-
nugtuung von CHF 500’000, unter ausdrücklichem Vorbe-
halt der Nachklage. Das Bundesgericht entschied, es liege 

nur ein Lebenssachverhalt (Unfallereignis) vor, und des-
halb sei trotz unterschiedlicher Ansprüche (verschiedene 
Schadensposten und Genugtuung) nur ein einziger Streit-
gegenstand zu beurteilen.35 Im Gegensatz zum vorangehen-
den BGE 142 III 683 lag vorliegend somit keine unzulässige 
alternative objektive Teilklagenhäufung vor, weshalb das 
Rechtsbegehren auch nicht weiter präzisiert werden musste 
und den Bestimmtheitsanforderungen der ZPO genügte.36

Schliesslich rückte das Bundesgericht in BGE  144 III 
452 wieder von seiner mit BGE 142 III 683 begründeten und 
mit BGE 143 III 254 relativierten Rechtsprechung ab. Die 
Klägerin machte gegen unterschiedliche Parteien verschie-
dene Schadensposten aus aktienrechtlicher Verantwort-
lichkeit von rund CHF 6’000’000 geltend. Davon hatte die 
Klägerin CHF  3’000’000 unter Vorbehalt des Nachklage-
rechts eingeklagt. Da die Klägerin nicht angegeben hatte, 
in welcher Reihenfolge die Schadensposten zu prüfen sei-
en, qualifizierte die Vorinstanz die Teilklage als unzulässige 
alternative objektive Klagenhäufung und trat auf die Klage 
nicht ein. 

Das Bundesgericht trat auf die Klage hingegen ein. 
Es befand mit Verweis auf verschiedene kritische Auto-
ren, es sei mangels eindeutiger Kriterien nicht zuverlässig 
vorhersehbar, ob vorgetragene Tatsachen als einziger, ein-
heitlicher Lebenssachverhalt gewürdigt oder ob und gege-
benenfalls wie sie vom Gericht aufgegliedert werden. Die 
Unterscheidung zwischen Fällen, in denen mehrere Streit-
gegenstände gehäuft werden, und solchen, in denen ver-
schiedene Schadensposten innerhalb eines einzigen Streit-
gegenstandes eingeklagt werden, sei nicht praktikabel.37 

35 BGE 143 III 254 E. 3.6.
36 BGE 143 III 254 E. 3.7.
37 BGE 144 III 452 E. 2.4.

In Änderung der bisherigen Rechtsprechung müsse in der 
Klage daher nicht mehr präzisiert werden, in welcher Rei-
henfolge und/oder in welchem Umfang die einzelnen An-
sprüche geltend gemacht werden. Erforderlich sei lediglich, 
dass die klagende Partei hinreichend substantiiert behaup-
tete, es bestehe eine den eingeklagten Betrag übersteigende 
Forderung.38

B. Negative Feststellungswiderklage als 
Reaktion auf Teilklage

Bei Teilklagen stellt sich aus Sicht der beklagten Partei re-
gelmässig die Frage, ob eine negative Feststellungswi-
derklage erhoben werden kann bzw. soll. Für die negative 
Feststellungswiderklage sprechen neben prozessökonomi-
schen Gründen vor allem taktische Überlegungen. Durch 
die negative Feststellungswiderklage erhöht sich der Streit-
wert und dadurch auch das Kostenrisiko im Prozess.39 Die 
negative Feststellungswiderklage setzt wie jede andere 
Feststellungsklage ein schutzwürdiges Interesse (Feststel-
lungsinteresse) voraus.40

Das Bundesgericht hatte mehrfach Gelegenheit, ver-
schiedene Rechtsfragen im Zusammenhang mit der ne-
gativen Feststellungswiderklage zu klären. In BGE 143 III 
506 urteilte es, dass Art. 224 Abs. 1 ZPO der beklagten Par-
tei grundsätzlich verbiete, im vereinfachten Verfahren eine 
Widerklage zu erheben, die aufgrund ihres Streitwerts von 
über CHF 30’000 in den Geltungsbereich des ordentlichen 
Verfahrens falle.41 Davon nicht betroffen sei hingegen die 
negative Feststellungswiderklage als Reaktion auf eine ech-
te Teilklage, auch wenn deren Streitwert die Anwendbar-
keit des ordentlichen Verfahrens zur Folge habe.42 Haupt- 
und Widerklage seien diesfalls zusammen im ordentlichen 
Verfahren zu beurteilen.43

In BGE 145 III 299 präzisierte das Bundesgericht die 
vorangehende Rechtsprechung dahingehend, dass die Aus-
nahme vom Erfordernis der gleichen Verfahrensart gemäss 
Art. 224 Abs. 1 ZPO für negative Feststellungswiderklagen 
unabhängig davon gelte, ob diese in Reaktion auf eine ech-
te Teilklage oder eine unechte Teilklage erhoben werden. 

Die negative Feststellungswiderklage solle immer dann zu-
lässig sein, wenn die Teilklage eine Ungewissheit zur Folge 

38 BGE 144 III 452 E. 2.4.
39 Vgl. Art. 94 ZPO.
40 Vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO; ausf. hierzu Jannick Andreas Walleser, 

Die Feststellung des Widerrufs einer Erbeneinsetzung der verfügenden 
Person zu Lebzeiten, Zürich 2021, N 59 ff.

41 BGE 143 III 506 E. 2 und 3.
42 BGE 143 III 506 E. 4.
43 BGE 143 III 506 E. 4.4.

Über Ansprüche, welche nicht  
zur Beurteilung vorgelegt wurden,  
soll ein Gericht auch nicht rechts- 
kräftig entscheiden können.
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habe, die es rechtfertige, die Feststellung des Nichtbestands 
einer Forderung oder eines Rechtsverhältnisses zu verlan-
gen.44 In BGE 147 III 172 wurde die vorangehende Rechtspre-
chung bestätigt.

C. Materielle Rechtskraft bei Abweisung 
einer Teilklage

In BGE 147 III 345 befasste sich das Bundesgericht einge-
hend mit der materiellen Rechtskraft bei Abweisung einer 
Teilklage. 

Die Klägerin, eine Stiftung, erhob beim Handelsgericht 
Zürich eine Teilklage gegen eine Bank über CHF 100’000 aus 
einem Gesamtanspruch von CHF 5’000’000. Das Handelsge-
richt Zürich trat nicht auf die Klage ein, da das Bezirksgericht 
Zürich bereits in einem früheren Urteil rechtskräftig eine 
identische Klage abgewiesen hatte und damit eine abgeur-
teilte Sache vorlag. Das Bundesgericht wies die Beschwerde 
der Klägerin ab.

Es rekapitulierte seine Rechtsprechung zur negati-
ven Wirkung der materiellen Rechtskraft. Diese schliesse 
es aus, dass derselbe Anspruch erneut zum Gegenstand ge-
richtlicher Beurteilung gemacht werde. Die Rechtskraft be-
ziehe sich nach dem Grundsatz der Präklusion auf den indi-
vidualisierten Anspruch schlechthin und schliesse Angriffe 
auf sämtliche Tatsachen aus, die im Zeitpunkt des Urteils 
bereits bestanden hatten, unabhängig davon, ob sie den 
Parteien bekannt waren, von diesen vorgebracht oder vom 
Gericht beweismässig als erstellt erachtet wurden; auch 
konkurrierende Anspruchsgrundlagen gelten als abgeur-
teilt, selbst wenn sie von den Parteien nicht vorgebracht 
und/oder vom Gericht nicht geprüft wurden.45

Mit BGE 147 III 345 entschied das Bundesgericht unter 
Verweis auf Teile der Lehre, dass die Abweisung einer Teil-
klage eine «weitergehende Rechtskraftwirkung [habe], sofern 
die eingeklagte Teilforderung bloss betragsmässig beschränkt 
bzw. individualisiert wurde».46 Mit einer solchen Klage ma-
che die beklagte Partei der Sache nach geltend, es sei min-
destens der eingeklagte Teilbetrag (sog. Sockelbetrag) 
geschuldet. Wenn diese Klage (ganz oder teilweise)47 abge-
wiesen werde, so heisse dies, dass das Gericht den gesam-
ten Anspruch geprüft habe und zum Schluss gelangt sei, 
dass dieser insgesamt nicht bestehe.48 

44 BGE 145 III 299 E. 2.
45 BGer, 4A_449/2020, E. 3, nicht publ. in: BGE 147 III 345.
46 BGE 147 III 345 E. 6.3.
47 BGE 147 III 345 E. 6.3.
48 BGE 147 III 345 E. 6.4.2.

Sei die Teilklage allerdings nicht «betragsmässig auf 
einen Teil der Gesamtforderung»49, «sondern vielmehr auf 
einzelne Schadensposten begrenzt»50, so müsse das Gericht 
nicht alle Schadensposten prüfen, bevor es die Teilklage ab-
weise, sondern könne die Prüfung auf die geltend gemach-
ten Schadensposten beschränken.51 In diesem Fall müsse es 
weiterhin zulässig sein, in einer neuen Klage «die anderen 
Schadensposten geltend zu machen.»52

Schliesslich nahm das Bundesgericht Bezug auf seine 
Rechtsprechung zur Rechtskraft eines Entscheides bei Gut-
heissung der Teilklage. Es hielt fest, dass der Grundsatz der 
beschränkten Rechtskraft gelte, wenn eine Teilklage gutge-
heissen wird, was weitgehend unbestritten sei.53 Bei Gut-
heissung einer Teilklage gilt damit (wie bisher), dass nur der 
eingeklagte Betrag rechtskräftig wird. 

Diese Rechtsprechung wurde in BGer, 4A_395/2021 
vom 7. Oktober 2021 in einem obiter dictum bestätigt. Aller-
dings hat das Bundesgericht die Frage offengelassen, wie 
die unechte Teilklage, die echte Teilklage sowie die Teilkla-
ge über einen einzig betragsmässig beschränkten Teil einer 
Gesamtforderung und die Teilklage über einen oder mehre-
re Schadensposten zueinanderstehen.54

IV. Zusammenhänge und Friktionen

Der neue bundesgerichtliche Entscheid bringt zunächst 
eine teilweise Klärung hinsichtlich der materiellen Rechts-
kraft bei Teilklagen. Zugleich eröffnen sich aber neue Fra-
gen hinsichtlich der Zusammenhänge mit und Friktionen 
zu den Entscheiden über die alternative objektive Teilkla-
gehäufung und negative Feststellungswiderklage.

A. Abgrenzung von echter und unechter 
Teilklage

In seiner Rechtsprechung zur Zulässigkeit der alternativen 
objektiven Klagenhäufung äusserte sich das Bundesgericht 

49 D.h. wie bei der echten Teilklage (vgl. zum Begriff oben II.A.).
50 D.h. wie bei der unechten Teilklage (vgl. zum Begriff oben II.A.).
51 BGE 147 III 345 E. 6.4.3.
52 BGE 147 III 345 E. 6.4.3; ebenso BGer, 4A_13/2017, E. 2.3.
53 BGE 147 III 345 E. 6.4.3.
54 BGer, 4A_395/2021, E. 2: «Mit der ‹echten Teilklage› wird ein quantitativer 

Teilbetrag aus dem gesamten Anspruch eingeklagt, bei der ‹unechten Teil-
klage› verlangt die klagende Partei einen individualisierbaren Anspruch 
des Gesamtbetrags (vgl. BGE 145 III 299 E. 2.3; 143 III 254 E. 3.4). Insbe-
sondere mit Blick auf die Rechtskraft von Urteilen, in welchen eine Teil-
klage abgewiesen wird, ist sodann gegebenenfalls zwischen der Teilklage 
über einen einzig betragsmässig beschränkten Teil einer Forderung und der 
Teilklage über einen oder mehrere Schadensposten zu differenzieren (siehe 
BGer, 4A_449/2020, E. 6.4.3, zur Publikation vorgesehen).»
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wiederholt zur Abgrenzung von echten und unechten Teil-
klagen.55

In der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts 
scheint dem Fall, in welchem ein Kläger für eine Körper-
verletzung Schadenersatz für verschiedene Schadensposi-
tionen (z.B. Heilungskosten, vergangener und zukünftiger 
Erwerbsausfall, Rentenschaden) und Genugtuung geltend 
macht, eine Sonderstellung zuzukommen. Gemäss BGE 
143 III 254 liegt in solchen Fällen ein einziger Streitgegen-
stand mit mehreren Schadensposten vor.56 Wird von dem 
Gesamtschaden ein quantitativer Teil eingeklagt (ohne die 
Klage auf bestimmte Schadenpositionen zu begrenzen), 
liegt gemäss BGE 143 III 254 eine echte Teilklage vor.57 

Diese Rechtsprechung stiess in der Lehre auf berech-
tigte Kritik.58 Mehrere unterschiedliche Schadenspositio-
nen sollten u.E. immer als getrennte Streitgegenstände 
behandelt werden, und zwar unabhängig davon, ob diese 
in einem Rechtsbegehren zusammengefasst werden oder 
nicht. Dies entspricht dem zweigliedrigen Streitgegen-
standsbegriff.59 Bestimmt sich der Streitgegenstand nach 
Rechtsbegehren und zu Grunde liegendem Lebenssachver-
halt, so ist es widersprüchlich, wenn mehrere individuali-
sierbare Schadenspositionen als Teil desselben Streitge-
genstandes bezeichnet werden. Eine echte Teilklage kann 
höchstens insoweit bestehen, als die verschiedenen Scha-
denspositionen nicht in ihrer vollen Höhe geltend gemacht 
werden.

B. Materielle Rechtskraft

1. Vollständige Abweisung einer Teilklage

Das Verdikt von BGE 147 III 345 ist klar:60 Liegt eine ech-
te Teilklage vor und wird diese vollständig abgewiesen, so 
ist der gesamte Anspruch rechtskräftig abgeurteilt.61 Auch 
wenn bloss ein betragsmässig beschränkter Teil des An-
spruchs geltend gemacht wurde, so bedeutet dessen voll-
ständige Abweisung, dass das Gericht dessen Bestand und 
Durchsetzbarkeit gesamthaft verneint hat.62

Hingegen geht das Bundesgericht – u.E. zutreffend – 
davon aus, dass die Abweisung einer Teilklage, welche 

55 BGE 143 III 254 E. 3.4; siehe auch BGE 144 III 452 E. 2.3.3 f.
56 BGE 143 III 254 E. 3.4.
57 BGE 143 III 254 E. 3.4 ff.
58 Huber-Lehmann/Conrad (FN 15), ZZZ 2017, 259.
59 Siehe oben II.B.
60 Bereits in BGer, 4A_194/2012, E. 1.5 nahm das Bundesgericht an, bei teil-

weiser Abweisung einer echten Teilklage liege eine res iudicata bezüglich 
des gesamten Anspruchs vor; dies geschah aber ohne eingehende Be-
gründung und stellte eher einen Ausreisser dar (vgl. auch unten FN 72).

61 BGE 147 III 345 E. 6.4.3.
62 BGE 147 III 345 E. 6.4.3.

nicht betragsmässig auf einen Teil der Gesamtforderung, 
sondern vielmehr auf einzelne Schadensposten begrenzt 
war, keine materielle Rechtskraftwirkung für andere, sich 
aus demselben Rechtsverhältnis ergebende, aber als solche 
individualisierbare (Schadenersatz-)Ansprüche hat.63 Rich-
tigerweise liegt in solchen Fällen keine echte Teilklage vor, 
sondern – je nach Begriffsverständnis – eine unechte oder 
gar keine Teilklage.64

Mit Blick auf die Vermeidung widersprüchlicher Ur-
teile mag diese Einschränkung hinsichtlich der Reichweite 
der materiellen Rechtskraft zu bedauern sein. Zwar lassen 
sich aus der Abweisung eines zeitlich oder sachlich abge-
grenzten Anspruchs nicht unbedingt Rückschlüsse auf an-
dere Ansprüche aus demselben Rechtsverhältnis ziehen.65 
Wenn das Gericht allerdings (vorfrageweise) das Bestehen 
des Rechtsverhältnisses, auf welches die verschiedenen 
Ansprüche gründen, verneint, dann wäre rein logisch ein 
Rückschluss dahingehend möglich, dass sich daraus auch 
keine anderen Ansprüche ergeben können.

Dennoch überzeugt die bundesgerichtliche Entschei-
dung: Über Ansprüche, welche nicht zur Beurteilung vor-
gelegt wurden, soll ein Gericht auch nicht rechtskräftig 
entscheiden können.66 Zudem steht der beklagten Partei 
weiterhin die negative Feststellungswiderklage offen, um 
Rechtssicherheit zu schaffen.67

2. Vollständige Gutheissung einer Teilklage

Mit BGE 147 III 345 stellte das Bundesgericht auch klar, dass 
die vollständige Gutheissung einer Teilklage keine materi-
elle Rechtskraftwirkung für den noch nicht beurteilten Teil-
anspruch zeitigt.68 Bei der unechten Teilklage fehlt es hin-
sichtlich der nicht eingeklagten Ansprüche schon an der 
Identität des Streitgegenstandes.69

Bei der echten Teilklage ergibt sich auf den ersten Blick 
aus der vollständigen Gutheissung eines Teilanspruchs 
ebenfalls kein zwingender Schluss auf den Umfang eines 
allfälligen Restanspruchs.70 Bei näherer Betrachtung zeigen 
sich aber in gewissen Konstellationen Inkohärenzen. Nach 
der neuen Rechtsprechung kann ein Gesamtschaden ohne 
Präzisierung der Reihenfolge, in welcher die Schadenspos-

63 BGE 147 III 345 E. 6.4.3 (obiter).
64 Siehe oben II.A.
65 BGE 147 III 345 E. 6.4.3.
66 Vgl. Bopp/Bessenich, in: Sutter-Somm et al. (FN 5), Art. 86 ZPO N 10.
67 Siehe unten IV.C.
68 BGE 147 III 345 E. 6.4.3; gl.M. Dike-Komm.-Füllemann (FN 4), Art. 86 

ZPO N 9.
69 BGE 147 III 345 E. 6.4.3; Bopp/Bessenich, in: Sutter-Somm et al. (FN 5), 

Art. 86 ZPO N 10.
70 KUKO ZPO-Oberhammer/Weber (FN 4), Art. 86 N 10.
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ten zu prüfen sind, teilweise eingeklagt werden.71 Bei Gut-
heissung der Teilklage ist denkbar, dass das Gericht meh-
rere Schadensposten prüfte und verneinte, bevor es dem 
Kläger schliesslich den geltend gemachten Betrag aus 
 einem anderen Schadensposten zusprach. Bei strenger An-
wendung des zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriffes 
müssten in Fällen, in denen gemäss Bundesgericht ein ein-
zelner Streitgegenstand vorliegt (mit mehreren Schadens-
posten), sämtliche geprüften Schadensposten eine res iu-
dicata darstellen. Die Urteilsbegründung wäre demnach 
darauf zu untersuchen, ob und in welchem Umfang das Ge-
richt sich zu den einzelnen Schadensposten des Gesamt-
schadens geäussert hat.

Es wäre u.E. mit Blick auf die Rechtssicherheit frag-
würdig, wenn die zufällige Reihenfolge, in der ein Gericht 
einzelne Schadensposten prüft, einen Unterschied für die 
Reichweite der materiellen Rechtskraft ausmachen kann. 
Bis die höchstrichterliche Rechtsprechung Klärung ge-
bracht hat, bleibt für beide Parteien allerdings ein Risiko 
bestehen. Einer klagenden Partei ist von der Teilklage über 
einen Gesamtschaden ohne Spezifikation im Rechtsbegeh-
ren der zu prüfenden Schadensposten und ihrer Reihenfol-
ge abzuraten. Sie riskiert zwar seit BGE 144 III 452 keinen 
Nichteintretensentscheid mehr wegen alternativer objek-
tiver Teilklagenhäufung, aber möglicherweise kommt der 
Teilklage eine weitergehende Rechtskraftwirkung zu als be-
absichtigt.

3. Teilweise Abweisung (bzw. Gutheissung) 
einer Teilklage

Eine konsequente Anwendung der mit BGE 147 III 345 be-
gründeten72 Rechtsprechung müsste u.E. im Regelfall dazu 
führen, dass auch eine teilweise Abweisung bzw. Gutheis-
sung einer echten Teilklage negative Rechtskraftwirkung für 
spätere Klagen über den ursprünglich behaupteten (Rest-)
Anspruch nach sich zieht.73 Denn die bloss teilweise Abwei-
sung bzw. Gutheissung bedeutet, dass der Anspruch nicht 
in der vollen geltend gemachten Höhe besteht.74 Weist ein 
Gericht eine echte Teilklage teilweise ab, so wurde der Ge-

71 BGE 144 III 452 E. 2.4.
72 Bereits in BGer, 4A_194/2012, E. 1.5 nahm das Bundesgericht an, es be-

stehe kein Feststellungsinteresse (mehr), wenn eine Teilklage teilweise 
abgewiesen worden sei, denn damit sei klar, «dass der Beschwerdeführer 
dem Beschwerdegegner aus dem im Prozess geltend gemachten Sachverhalt 
diesen Betrag schuldet, und nicht mehr». 

73 Gl.M. Severin Boog, Echte Teilklage im vereinfachten Verfahren und 
negative Feststellungswiderklage (unter Berücksichtigung von BGE 143 
III 506), Zürich 2018, N 80; PC-Heinzmann (FN 2), Art. 86 CPC N 6.

74 KUKO ZPO-Oberhammer/Weber (FN 4), Art. 86 N 10a.

samtanspruch «durchgeleuchtet»75, bevor es auf teilweise 
Abweisung der echten Teilklage schloss.

Bei der teilweisen Abweisung einer unechten Teil-
klage erstreckt sich die Rechtskraft hingegen grundsätzlich 
nicht auf die nicht beurteilten Ansprüche.76 Eine Ausnahme 
gilt für die «unechte echte Teilklage», wo von mehreren ge-
trennten Ansprüchen nur ein Anspruch geltend gemacht 
wird (unechte Teilklage) und dieser Anspruch gleichzei-
tig im Sinne einer echten Teilklage betragsmässig begrenzt 

wird.77 Analog zur teilweisen Abweisung bei der echten 
Teilklage erwachsen alle vom Gericht beurteilten und ab-
gewiesenen Ansprüche vollständig in materielle Rechts-
kraft. Die nicht geltend gemachten Ansprüche erwachsen 
hingegen wie bei der unechten Teilklage nicht in materiel-
le Rechtskraft, denn sie waren nie Gegenstand gerichtlicher 
Beurteilung.

4. Verrechnung

Die in BGE 147 III 345 entwickelten Grundsätze zur materi-
ellen Rechtskraft bei echten Teilklagen bedürfen einer Prä-
zisierung bzw. Relativierung, falls die (echte) Teilklage le-
diglich wegen Verrechnung abgewiesen wurde.78

Sofern der eingeklagte Teilbetrag von der beklagten 
Partei nicht bestritten (und damit anerkannt)79 wird, kann 

75 Vgl. Stephen V. Berti, Zur Teilklage nach Art. 86 ZPO der Schweizeri-
schen Zivilprozessordnung (zugleich ein Beitrag zur Lehre der mate-
riellen Rechtskraft), in: Walter Fellmann/Stephan Weber (Hrsg.), HAVE 
Haftpflichtprozess 2010, Unbezifferte Forderungsklage, Teilklage, Streit-
verkündigungsklage, Beweis und Sammelklage im Lichte der Schweize-
rischen Zivilprozessordnung, Zürich 2010, 39 ff., 46 (siehe auch Lorenz 
Droese, Res iudicata ius facit – Untersuchung über die objektiven und 
zeitlichen Grenzen von Rechtskraft im schweizerischen Zivilprozess-
recht, Habil. Bern 2015, 330 ff.).

76 BSK ZPO-Dorschner (FN 6), Art. 86 N 16.
77 Beispiel: Für die Jahre 2019–2021 sind Boni von jeweils CHF 100’000 of-

fen. Die Klägerin macht nur den Bonus für 2019 geltend und begrenzt die 
Klage auf CHF 30’000.

78 PC-Heinzmann (FN 2), Art. 86 CPC N 6; Marc Wohlgemuth/Andrina 
Bundi, Entscheidbesprechung, Urteil 4A_449/2020 vom 23.  März 2021, 
AJP 2021, 956 ff., 959.

79 Eine Verrechnungserklärung ohne gleichzeitige Bestreitung der Haupt-
forderung ist als Anerkennung der Hauptforderung im eingeklagten Um-
fang zu werten; keine (implizite) Anerkennung liegt hingegen vor, wenn 
die Verrechnung bloss eventualiter erklärt wird (Corinne Zellweger-
Gutknecht, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band 
IV Obligationenrecht, Verrechnung, Art.  120–126 OR, Bern 2012, Vor-
bem. zu Art. 120–126 OR N 204 ff.).

Bei der alternativen Teilklagenhäufung 
ist Vorsicht geboten. Die klagende 
Partei ist gut beraten, die Reihenfolge 
festzulegen, in welcher das Gericht  
die gehäuften Ansprüche prüfen soll. 
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sich das Gericht bei Abweisung der Teilklage damit zufrie-
dengeben, dass eine die Teilklage übersteigende Verre-
chungsforderung besteht, ohne die einzelnen anerkannten 
Ansprüche der klagenden Partei näher zu prüfen.80

Im Bestreitungsfalle kann es die geltend gemachte 
Teilforderung bejahen und gleichzeitig die Klage zufolge 
Verrechnung abweisen. Das Gericht hat seine Prüfung des 
klägerischen Anspruchs auf den eingeklagten Betrag zu be-
schränken.81 Konkret heisst dies: Klagt die Klägerin CHF 
30’000 von einem Anspruch in der Höhe von CHF 100’000 
ein, und verrechnet die Beklagte mit einer Verrechnungs-
forderung in der Höhe von CHF 30’000, so hat das Gericht 
die Klage abzuweisen; es darf sie nicht mit der Begründung 
gutheissen, dass der Anspruch der Klägerin auch nach Ver-
rechnung noch CHF 70’000 betragen würde. Die nicht 
durch Verrechnung erloschenen CHF 70’000 waren nicht 
Prozessthema.

Beide Fälle (anerkannte und bestrittene Klage) füh-
ren daher trotz Abweisung der echten Teilklage nicht zur 
materiellen Rechtskraft über den gesamten klägerischen 
Anspruch. In beiden Fällen hat das Gericht die Forderung 
in dem eingeklagten Betrag übersteigenden Umfang nicht 
überprüft.82 Es ist daher denkbar, dass der Klägerin eine 
den (verrechneten) Teilanspruch übersteigende Forderung 
noch zusteht.83 

C. Materielle Rechtskraft bei der alternativen 
objektiven Teilklagenhäufung

Das Bundesgericht relativierte in BGE 144 III 452 das Be-
stimmtheitsgebot für Rechtsbegehren dahingehend, dass 
es für die Zulässigkeit einer Teilklage (also das Eintreten des 
Gerichts) ausreicht, wenn die klagende Partei substantiiert 
geltend macht, es bestehe eine den eingeklagten Teilbetrag 
übersteigende Forderung. Eine nähere Präzisierung hin-
sichtlich der Reihenfolge der geltend gemachten Ansprüche 
wird grundsätzlich nicht mehr verlangt.84 Nach BGE 144 III 
452 steht es demnach im Ermessen des Gerichts, «welchen 
Teil welchen Anspruchs es in welcher Reihenfolge prüft»85. 
Dieses Ermessen kann – gerade auch im Kontext der neu-
esten Rechtsprechung in BGE 147 III 345 – zu erheblichen 

80 BGer, 4A_366/2017, E. 5.2.3.
81 BGer, 4A_366/2017, E. 5.2.3.
82 Auch eine Anerkennung der Teilklage heisst nicht, dass die beklagte Par-

tei die behauptete klägerische Forderung im vollen vom Kläger behaup-
teten Umfang anerkennt.

83 Ähnlich Wohlgemuth/Bundi (FN 78), AJP 2021, 959.
84 Siehe oben III.A.
85 Baumgartner/Lustenberger (FN 29), 104.

Unsicherheiten hinsichtlich der Reichweite der materiellen 
Rechtskraft führen. 

In BGE 144 III 452 hält das Bundesgericht in einem 
obiter dictum fest, dass der Urteilsbegründung entnommen 
werden muss, inwieweit das Gericht die alternativen Kla-
gegründe (rechtskräftig) beurteilt hat.86 Heisst das Gericht 
die Teilklage87 gut, so wird nur jener (Teil-)Anspruch rechts-
kräftig, mit welchem die Gutheissung im Urteilsdispositiv 
begründet wurde, sowie Ansprüche, welche geprüft wur-
den, aber anschliessend vom Gericht verworfen wurden. 
Ansprüche, welche den eingeklagten Betrag übersteigen, 

oder Ansprüche, welche das Gericht ungeprüft liess, wer-
den grundsätzlich nicht rechtskräftig. In der Lehre wird von 
einem «Auffülleffekt» gesprochen; das Gericht habe die in-
nerhalb des Streitgegenstandes liegenden Schadensposten 
durchzuprüfen,88 bis es den geltend gemachten Sockelbe-
trag erreiche.89

Fraglich ist, welche Bedeutung BGE 147 III 345 im Zu-
sammenhang mit der materiellen Rechtskraft von gehäuf-
ten Teilklagen90 hat. Bei einer konsequenten Anwendung 
von BGE 147 III 345 müssten u.E. bei der vollständigen Ab-
weisung einer (gehäuften) Teilklage alle alternativ genann-
ten Ansprüche rechtskräftig abgeurteilt sein.91 Dasselbe gilt 
auch für die teilweise Abweisung der gehäuften Teilklage, 
denn auch hier steht fest, dass die Gesamtheit der alterna-
tiven Ansprüche in einem geringeren als dem eingeklag-

86 BGE 144 III 452 E. 2.4.
87 Bei der alternativen Teilklagenhäufung bereitet die Abgrenzung zwi-

schen echter und unechter Teilklage Schwierigkeiten. In den meisten 
Fällen dürfte eine «unechte echte Teilklage» vorliegen, bei der mehrere 
Ansprüche in quantitativ beschränktem Umfang eingeklagt werden (sie-
he oben II.A.). 

88 Zur Kritik an der Auffassung, mehrere Schadensposten könnten Teil des-
selben Streitgegenstandes sein und damit einen Fall der echten Teilklage 
bilden, oben II.A.

89 Huber-Lehmann/Conrad (FN 15), ZZZ 2017, 263.
90 Vgl. zum Begriff oben II.A.
91 Daniel Staehelin, Die unspezifizierte unechte Teilklage – oder die Zu-

lassung der alternativen Klagenhäufung, in: Roland Fankhauser/Corinne 
Widmer Lüchinger/Rafael Klingler/Benedikt Seiler (Hrsg.), Das Zivilrecht 
und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, 
Zürich 2016, 627 ff., 640 f.

Bei echten Teilklagen sollte es der 
Beklagten erlaubt sein, eine bedingte 
negative Feststellungswiderklage  
zu erheben, welche nur geprüft wird, 
wenn die echte Teilklage gutgeheissen 
werden soll.
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ten Betrag bestand.92 Gemäss dieser Auslegung umfasst die 
Rechtskraft bei Klageabweisung die geltend gemachten An-
sprüche in der gesamten behaupteten Höhe, auch wenn der 
eingeklagte Betrag tiefer ist als die einzelnen Ansprüche.

Problematisch sind die (wohl nicht seltenen) Fälle, in 
denen das Dispositiv des Entscheids keinen Aufschluss da-
rüber gibt, aus welchem der geltend gemachten Ansprüche 
das Gericht die eingeklagte Summe zusprach und welche 
anderen Ansprüche entweder verneint oder schlicht nicht 
beurteilt wurden. Eine Auslegung des Dispositivs im Lich-
te der Erwägungen ist zwar zulässig.93 Dies setzt aber vor-
aus, dass die Erwägungen Klarheit bringen – was z.B. bei 
einem unbegründeten Entscheid (Art. 239 Abs. 2 ZPO) nicht 
der Fall ist. In solchen Fällen ist unklar, was in Rechtskraft 
erwächst.94

Bei der alternativen Teilklagenhäufung ist daher in 
der Praxis weiterhin Vorsicht geboten. Die Gefahr eines 
Nichteintretensentscheids besteht zwar seit BGE 144 III 452 
nicht mehr, aber es kann sein, dass das Gericht Ansprüche 
in einer anderen Reihenfolge prüft oder dem Urteil eine 
weitergehende materielle Rechtskraft zukommt, als dies 
die klagende Partei eigentlich im Sinne hatte. Die klagen-
de Partei ist daher gut beraten, in der Klage die Reihenfolge 
festzulegen, in welcher das Gericht die gehäuften Ansprü-
che prüfen soll.95

D. Negative Feststellungswiderklage

Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die negati-
ve Feststellungswiderklage sowohl als Reaktion auf die un-
echte Teilklage96 wie auch auf die echte Teilklage97 grund-
sätzlich zulässig.98 

BGE 147 III 345 schränkt die negative Feststellungs-
widerklage bei der echten Teilklage hingegen indirekt wie-
der ein: Eine vollständige oder teilweise Abweisung der 
echten Teilklage hat zur Folge, dass der gesamte Anspruch 
materiell rechtskräftig beurteilt ist. Auf die negative Fest-
stellungswiderklage ist in dieser Konstellation mangels 
Feststellungsinteresse nicht mehr einzutreten  – mit ent-

92 Gl.M. Droese (FN 75), 349; Ulrich Haas/Michael Schlumpf, Teilklage 
und Feststellungswiderklage nach der neuen ZPO, SJZ 2011, 302 ff., 309.

93 Siehe oben II.B.
94 Staehelin (FN 91), 640, schlägt vor, in solchen Fällen den Rechtsbehelf 

der Erläuterung (Art. 334 Abs. 1 ZPO) zu nutzen. Allerdings ist eine Er-
läuterung nur dann möglich, wenn sich für das Gericht überhaupt rekon-
struieren lässt, in welchem Umfang die Prüfung erfolgte – was bei einem 
länger zurückliegenden Entscheid schwierig sein kann.

95 Baumgartner/Lustenberger (FN 29), 104.
96 BGE 42 II 696 E. 4.
97 BGE 143 III 506 E. 4.3.1.
98 Siehe oben III.B.

sprechenden Kostenfolgen für die Beklagte bzw. Widerklä-
gerin.99 Einen praktischen Nutzen bietet die negative Fest-
stellungswiderklage nur noch für den Fall, in welchem das 
Gericht die echte Teilklage vollständig gutheisst, die be-
klagte Partei aber erfolgreich geltend macht, dass der An-
spruch nicht in der von der klagenden Partei behaupteten 
Höhe besteht.100

Bei echten Teilklagen sollte es der beklagten Par-
tei u.E. erlaubt sein, eine bedingte negative Feststellungs-
widerklage zu erheben, welche vom Gericht nur geprüft 
wird, wenn die echte Teilklage gutgeheissen werden soll.101 
Eine andere praktische Lösung ist die Sistierung des Pro-
zesses. Wird die negative Feststellungswiderklage vorbe-
haltlos erhoben, sollte das Gericht den Prozess zur negati-
ven Feststellungswiderklage so lange sistieren, bis es in der 
Hauptsache entschieden hat.102 Mangels gefestigter Recht-
sprechung sind allerdings beide Vorgehensweisen mit er-
heblichen Unsicherheiten verbunden.

Bei unechten Teilklagen ist die negative Feststel-
lungswiderklage weiterhin von uneingeschränkter Be-
deutung.103 In diesem Fall ist über den Bestand oder Nicht-
bestand des Rechtsverhältnisses, aus welchem sich der 
geltend gemachte Anspruch ableitet, nicht rechtskräftig 
entschieden, ob die Klage nun vollständig oder teilweise 
abgewiesen oder gutgeheissen wird.104

V. Fazit

Mit BGE 147 III 345 hat das Bundesgericht eine weitere, in 
der Lehre kontrovers diskutierte Rechtsfrage zur Teilklage 
geklärt: Bei der vollständigen Abweisung einer echten Teil-
klage ist der gesamte Anspruch rechtskräftig entschieden. 

Bei der vollständigen Gutheissung einer (echten oder 
unechten) Teilklage sowie bei der vollständigen Abweisung 
einer unechten Teilklage beschränkt sich die Rechtskraft 
hingegen auf den eingeklagten Teilbetrag. Ebenfalls nur be-
schränkt rechtskräftig sind Teilklagen, welche ein Gericht 
infolge Verrechnung abgewiesen hat.

99 Boog (FN 73), N 83; Droese (FN 75), 345 f.
100 CR CPC-Bohnet (FN 4), Art. 86 N 16; Boog (FN 73), N 83; Droese (FN 75), 

345 f.; vgl. KUKO ZPO-Oberhammer/Weber (FN 4), Art. 86 N 12.
101 Die bedingte Widerklage (Eventualwiderklage) ist nach h.M. zulässig, 

vgl. HGer ZH, HG170207, 5.12.2019, E. 1.2.1; KUKO ZPO-Haas/Schlumpf 
(FN 4), Art. 14 N 7, 13; BSK ZPO-Ruggle (FN 6), Art. 14 N 6; Manuela Ra-
pold/Reto Ferrari-Visca, Die Widerklage nach der Schweizerischen 
Zivilprozessordnung, AJP 2013, 387 ff., 393. Vgl. auch Droese (FN  75), 
FN 1682. Implizit geht hiervon auch BGer, 4A_342/2018, E. 3, aus.

102 Droese (FN 75), FN 1682.
103 CR CPC-Bohnet (FN 4), Art. 86 N 16; Boog (FN 73), N 84.
104 Siehe oben IV.B.1.-3.
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Der Entscheid wirft allerdings im Verhältnis zu ande-
ren Entscheiden zur Teilklage auch Fragen auf. Nicht end-
gültig geklärt ist insbesondere die materielle Rechtskraft 
bei der alternativen objektiven Teilklagenhäufung. Unsi-
cherheiten bestehen ausserdem bei der Zulässigkeit der 
negativen Feststellungswiderklage. Eine baldige Klärung 
dieser Fragen durch den Gesetzgeber oder die höchstrich-
terliche Rechtsprechung ist wünschenswert.
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